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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche Bedeutung die Landesregierung der Landesauszeichnung „Fahrrad-
freundliche Schule“ für die Mobilitätserziehung von Kindern und Jugendlichen 
beimisst; 

2.  wie die Landesauszeichnung „Fahrradfreundliche Schule“ in das Gesamtkon-
zept des interministeriellen Landesprogramms „Aktiv zur Schule“ eingebunden 
ist und welche Ziele die Landesregierung mit diesem Konzept verfolgt;

3.  welche Kriterien und Voraussetzungen Schulen erfüllen müssen, um als „Fahr-
radfreundliche Schule“ zertifiziert zu werden unter Darlegung, wie das Zerti-
fizierungsverfahren abläuft und wie lange es dauert;

4.  für welche Schularten die Landesauszeichnung konzipiert wurde, wie sich die 
zu erfüllenden Zertifizierungskriterien zwischen den verschiedenen Schularten 
unterscheiden und warum;

5.  welche Behörde die Schulen während des Auszeichnungsverfahrens betreut 
und wer darüber entscheidet, ob die Auszeichnung vergeben wird;

6.  welche Anreize die Landesregierung Schulen bietet, sich als fahrradfreundlich 
zertifizieren bzw. rezertifizieren zu lassen, und wie sie Schulen und Schulträger 
während des Verfahrens unterstützt;

7.  wie die Landesregierung für die Bekanntheit dieser Auszeichnung sorgt (bei 
den Schulen, den Kommunen und in der Öffentlichkeit);

Antrag
der Abg. Hermann Katzenstein und Nadyne Saint-Cast u. a. GRÜNE

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Landesauszeichnung „Fahrradfreundliche Schule“
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 8.  wie viele und welche Schulen seit 2015 in Baden-Württemberg als „Fahrrad-
freundliche Schule“ ausgezeichnet wurden; 

 9.  wie hoch der Anteil an bereits als fahrradfreundlich ausgezeichneten Schulen 
ist, die sich nach Ablauf des Zertifizierungszeitraums von fünf Jahren um eine 
Rezertifizierung bewerben und welche Erkenntnisse die Landesregierung dar-
aus ableitet;

10.  ob sie es anstrebt, den Anteil an zertifizierten bzw. rezertifizierten Schulen im 
Land weiter zu erhöhen, welche konkreten Zukunftsziele sie sich diesbezüg-
lich gesteckt hat und welche Maßnahmen sie umsetzt, um dieses Ziel zu er-
reichen;

11.  ob in Zukunft eine Evaluation der Effekte der Zertifizierung auf das Mobili-
tätsverhalten (z. B. Modal Split auf dem Schulweg) von Schülerinnen und 
Schülern, Lehrerinnen und Lehrern sowie der gesamten Schulgemeinschaft 
vorgesehen ist.

19.10.2022

Katzenstein, Saint-Cast, Gericke, Achterberg, Dr. Aschhoff, Braun, 
Bogner-Unden, Häffner, Hentschel, Joukov, Marwein, Mettenleiter, 
Nentwich, Nüssle, Poreski, Wehinger GRÜNE 

B e g r ü n d u n g

Das Mobilitätsverhalten wird bereits in jungen Jahren geprägt, wobei insbeson-
dere der tägliche Weg zur Schule eine zentrale Rolle spielt. Unser Ziel ist es 
daher, dass möglichst viele Kinder den Schulweg selbstaktiv zurücklegen. Das ist 
gut fürs Klima und die Gesundheit der Kinder. Die Schulen sind wichtige Partner, 
um Kinder und Jugendliche für die aktive Mobilität und insbesondere das Rad-
fahren zu begeistern. Die Landesregierung zeichnet daher überdurchschnittlich 
engagierte Schulen seit 2015 mit der Landesauszeichnung „Fahrradfreundliche 
Schule“ aus. Dieser Antrag soll Ziele, Details und Hintergründe des Zertifizie-
rungsverfahrens abfragen. Außerdem soll ein Bild darüber gewonnen werden, 
inwiefern die Möglichkeit zur Zertifizierung von den Schulen in Baden-Würt-
temberg bereits in Anspruch genommen wird, und wie die Auszeichnung in das 
Landesprogramm „Aktiv zur Schule“ eingebunden ist.
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A n t r a g

Mit Schreiben vom 10. November 2022 Nr. 22-0141-8/59/2 nimmt das Minis-
terium für Kultus, Jugend und Sport im Einvernehmen mit dem Ministerium für 
Verkehr zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche Bedeutung die Landesregierung der Landesauszeichnung „Fahrrad-
freundliche Schule“ für die Mobilitätserziehung von Kindern und Jugendlichen 
beimisst; 

Das Mobilitätsverhalten wird bereits wesentlich im Kindes- und Jugendalter ge-
prägt.

Damit sich Kinder und Jugendliche zukünftig sicherer und klimagerechter fort-
bewegen, spielt die Förderung der selbstaktiven Mobilität in diesem Alter eine 
wichtige Rolle.

„Fahrradfreundliche Schulen“ setzen sich in besonderer Weise für das Radfahren 
ein und unterstützen somit die eigenständige und selbstaktive Mobilität der Schü-
lerinnen und Schüler. Darüber hinaus erweitern „Fahrradfreundliche Schulen“ das 
Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler für eine klimafreundliche Mobilität 
und den Schutz der Umwelt. Die Landesregierung misst der Landesauszeichnung 
„Fahrradfreundliche Schule“ daher große Bedeutung bei. 

2.  wie die Landesauszeichnung „Fahrradfreundliche Schule“ in das Gesamtkon-
zept des interministeriellen Landesprogramms „Aktiv zur Schule“ eingebunden 
ist und welche Ziele die Landesregierung mit diesem Konzept verfolgt;

Die Landesregierung möchte gemäß Koalitionsvertrag die klimafreundliche Mo-
bilität junger Menschen deutlich stärken sowie gleichzeitig die Verkehrssicherheit 
erhöhen. 

Das interministerielle Landesprogramm MOVERS – Aktiv zur Schule berät und 
unterstützt Schulen und Kommunen bei der Umsetzung von Maßnahmen des 
schulischen Mobilitätsmanagements. Das ressortübergreifende Programm wurde 
unter Federführung des Verkehrsministeriums gemeinsam mit dem Innenminis-
terium und dem Kultusministerium konzipiert. Das Projekt wird auf Landesebene 
von der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH (NVBW) koordiniert. 
Das Landesprogramm MOVERS – Aktiv zur Schule zielt darauf ab, die selbstak-
tive und sichere Mobilität von Kindern und Jugendlichen auf dem Weg zur Schu-
le zu stärken. Verschiedene Bausteine, wie z. B. die Bike-Pools, das Stadtradeln 
oder die Förderung von Radabstellanlagen, werden unter einem Dach gebündelt. 
Ziel ist ein übergreifendes, umfassendes Angebot für Schulen sowie dessen wir-
kungsvolle Umsetzung in ganz Baden-Württemberg. 

Die Landesauszeichnung „Fahrradfreundliche Schule“ wird im Rahmen des Lan-
desprogramm MOVERS unter dem Handlungsfeld „Motivation“ verortet. Die 
Kriterien geben Schulen Impulse, Maßnahmen im Rahmen eines fahrradfreund-
lichen Schulkonzeptes umzusetzen. Die Auszeichnung belohnt aktive Schulen. 
Fahrradfreundliche Schulen unterstützen die Schülerinnen und Schüler, ihre Mo-
bilität zu entdecken und ihren Schulweg selbstaktiv zu gestalten. Darüber hinaus 
erhöhen „Fahrradfreundliche Schulen“ die tägliche Bewegungszeit der Schülerin-
nen und Schüler.
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3.  welche Kriterien und Voraussetzungen Schulen erfüllen müssen, um als „Fahr-
radfreundliche Schule“ zertifiziert zu werden unter Darlegung, wie das Zerti-
fizierungsverfahren abläuft und wie lange es dauert;

4.  für welche Schularten die Landesauszeichnung konzipiert wurde, wie sich die 
zu erfüllenden Zertifizierungskriterien zwischen den verschiedenen Schularten 
unterscheiden und warum;

Die Ziffern 3 und 4 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet. 

Alle Schulen in Baden-Württemberg können sich ganzjährig für die Auszeich-
nung zur „Fahrradfreundliche Schule“ bewerben. Mithilfe eines Kriterienkata-
logs, der Online über das Intranet der Kultusverwaltung verfügbar ist, werden 
verschiedene Aspekte, die die Fahrradfreundlichkeit hervorheben, abgefragt. Der 
Kriterienkatalog ist für alle Schularten gleich. Eine Übersicht der Kriterien findet 
sich in Anlage 1. Die Schulen dokumentieren die Umsetzung der Maßnahmen 
durch Fotos, Berichte, Präsentationen, die sie über das Online-Portal der Kultus-
verwaltung einreichen. 

Die eingegangenen Bewerbungen werden geprüft und die Schulen ggfs. zur Nach-
besserung aufgefordert. Es müssen nicht alle Vorgaben des Kriterienkatalogs um-
gesetzt werden. Für jede erfolgreich umgesetzte Maßnahme werden Punkte ver-
geben. Ist eine bestimmte Punktzahl erreicht, erfolgt die Zertifizierung. Die Dauer 
eines Zertifizierungsverfahrens ist nicht festgelegt und stets sehr individuell.

Für alle Schulen verpflichtend ist der Nachweis über den Beschluss der Schulkon-
ferenz, sich für das Zertifikat „Fahrradfreundliche Schule“ zu bewerben. Darüber 
hinaus müssen sowohl die weiterführenden als auch die beruflichen Schulen einen 
Radschulwegplan mit eingezeichneten Gefahrenstellen nachweisen. Da die Schul-
wege zur Grundschule in der Regel nicht mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, 
ist die Dokumentation eines Radschulwegplans für Grundschulen kein verpflich-
tendes Kriterium. Nach fünf Jahren erfolgt die Rezertifizierung, für die neben den 
bereits erfüllten Kriterien weitere umgesetzt werden müssen. 

5.  welche Behörde die Schulen während des Auszeichnungsverfahrens betreut und 
wer darüber entscheidet, ob die Auszeichnung vergeben wird;

Vor und während des Auszeichnungsverfahrens können sich die Schulen jederzeit 
an die Außenstelle Ludwigsburg des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbil-
dung wenden. Dort wurde die Stelle einer Beraterin eingerichtet, die die Schu-
len bei Fragen zum Bewerbungsverfahren berät und unterstützt. Zudem wurde 
im Schuljahr 2021/2022 der digitale Leitfaden „Gemeinsam auf dem Weg zur 
Fahrradfreundlichen Schule“ veröffentlicht, der den Schulen wichtige Tipps und 
Hinweise für die Umsetzung der verschiedenen Vorgaben des Kriterienkatalogs 
liefert. 

Mit der Aufnahme der „Fahrradfreundlichen Schule“ in das interministerielle 
Landesprogramm MOVERS – Aktiv zur Schule können Schulen zukünftig auch 
auf die Beratung der Service Agentur des Landesprogramms und ihr Netzwerk an 
Beraterinnen und Beratern zugreifen.

Die Auszeichnung wird von einer Jury aus Vertreterinnen und Vertretern der un-
terschiedlichen Ebenen der Kultusverwaltung vergeben. 

6.  welche Anreize die Landesregierung Schulen bietet, sich als fahrradfreundlich 
zertifizieren bzw. rezertifizieren zu lassen, und wie sie Schulen und Schulträger 
während des Verfahrens unterstützt;

Schulen, die als „Fahrradfreundliche Schule“ zertifiziert wurden, erhalten einen 
Scheck über 150 Euro, ein Schild für die Schulhauswand sowie das digitale Lo-
go der „Fahrradfreundlichen Schule“. Weitere Anreize entstehen ggfs. durch die 
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Umsetzung verschiedener Maßnahmen, in Zusammenarbeit mit dem Schulträger, 
wie z. B. die Errichtung einer Radservice-Station oder von Radabstellanlagen. Für 
letzteres gibt es Förderprogramme vom Land und Bund, die bis zu 90 Prozent der 
Kosten übernehmen.

7.  wie die Landesregierung für die Bekanntheit dieser Auszeichnung sorgt (bei 
den Schulen, den Kommunen und in der Öffentlichkeit);

Die Konzeption der „Fahrradfreundlichen Schule“ sowie sämtliche Informationen 
zum Bewerbungsverfahren sind auf der Webseite der Außenstelle Ludwigsburg 
des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung veröffentlicht. Im Schuljahr 
2021/2022 wurde der digitale Leitfaden für Schulen „Gemeinsam auf dem Weg 
zur Fahrradfreundlichen Schule“ entwickelt und an alle Schulen per E-Mail ver-
sandt. Auf Veranstaltungen des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung 
wird die „Fahrradfreundliche Schule“ mit einem Flyer beworben.

Darüber hinaus wurde in den vergangenen Jahren in den Newslettern des Kultus-
ministeriums auf die Auszeichnung hingewiesen. In der Zeitschrift des Landes-
elternbeirats Baden-Württemberg „Blickpunkt“ wurde die „Fahrradfreundliche 
Schule“ in der Ausgabe Oktober 2019 vorgestellt. Das Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung berichtete im Dezember 2020 auf seiner Webseite über 
das Konzept der „Fahrradfreundlichen Schule“. 

Mit der Aufnahme der „Fahrradfreundlichen Schule“ in das Landesprogramm 
MOVERS – Aktiv zur Schule wird auf das Konzept regelmäßig durch Me-
dien- und Pressearbeit aufmerksam gemacht. Ein pressewirksamer Auftakt zum  
MOVERS-Gesamtprogramm fand am 19. Oktober 2022 unter Beteiligung der 
Hausleitungen der involvierten Ressorts statt. Weitere öffentlichkeitswirksame 
Aktivitäten auch zu Einzelbausteinen des Programms werden in den nächsten Jah-
ren folgen. 

Die Schulen und Kommunen werden im Rahmen der Kommunikation zum Lan-
desprogramm MOVERS – Aktiv zur Schule auf vielfältige Weise auf die Lan-
desauszeichnung aufmerksam gemacht. Die Kommunikationsaktivitäten des Lan-
desprogramms sind darauf ausgerichtet, eine Bekanntheit der Angebote flächen-
deckend in allen Schulen und Kommunen in Baden-Württemberg herzustellen. 

Ferner werden die Schulen und Kommunen über Fachverteiler der Ministerien 
angesprochen. Eine MOVERS-Servicestelle berät Kommunen und Schulen im 
ganzen Land aktiv zu den einzelnen Bausteinen des Programms. Die Angebote 
werden zusätzlich beispielsweise über das Landesportal „aktivmobil-bw.de„ und 
dessen Newsletter, über Fachveranstaltungen, Newsletter und Fortbildungen kom-
muniziert.

8.  wie viele und welche Schulen seit 2015 in Baden-Württemberg als „Fahrrad-
freundliche Schule“ ausgezeichnet wurden; 

Seit 2015 wurden landesweit 31 Schulen als „Fahrradfreundliche Schule“ zerti-
fiziert, zwei Schulen befinden sich derzeit im Bewerbungsverfahren. Eine Über-
sicht der zertifizierten Schulen befindet sich in Anlage 2.

9.  wie hoch der Anteil an bereits als fahrradfreundlich ausgezeichneten Schulen 
ist, die sich nach Ablauf des Zertifizierungszeitraums von fünf Jahren um eine 
Rezertifizierung bewerben und welche Erkenntnisse die Landesregierung dar-
aus ableitet;

Möchte die Schule die Auszeichnung über den Zertifizierungszeitraum von fünf 
Jahren hinaus behalten, muss sie am Rezertifizierungsverfahren teilnehmen. Dort 
müssen über die bereits im ersten Durchgang umgesetzten Kriterien hinaus wei-
tere Maßnahmen aus dem Kriterienkatalog umgesetzt werden (vgl. Anlage 3). 
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Die ersten elf zertifizierten „Fahrradfreundlichen Schulen“ wurden im Schuljahr 
2015/2016 ausgezeichnet. Aus diesem Durchgang wurden bisher neun Schulen 
rezertifiziert. Eine Schule hat das Rezertifizierungsverfahren noch nicht abge-
schlossen, da sie auf die Umsetzung von baulichen Maßnahmen (neue Radabstel-
lanlagen ohne Felgenfresser) durch die Kommune wartet. Lediglich eine Schule 
hat bisher nicht am Rezertifizierungsverfahren teilgenommen. Als Grund hier-
für wurde ein Wechsel in den Zuständigkeiten angegeben, der zu einer anderen 
Schwerpunktsetzung der Schule führte.

Insgesamt lässt sich aus diesen Zahlen ableiten, dass Schulen, die als „Fahrrad-
freundliche Schule“ zertifiziert wurden auch nach Ablauf der fünf Jahre „Fahrrad-
freundliche Schule“ bleiben wollen. 

10.  ob sie es anstrebt, den Anteil an zertifizierten bzw. rezertifizierten Schulen im 
Land weiter zu erhöhen, welche konkreten Zukunftsziele sie sich diesbezüglich 
gesteckt hat und welche Maßnahmen sie umsetzt, um dieses Ziel zu erreichen;

Durch die Entwicklung des Leitfadens und die Aufnahme der „Fahrradfreund-
lichen Schule“ als Baustein in das Landesprogramm MOVERS – Aktiv zur Schu-
le wird eine Erhöhung der Zahl an zertifizierten und rezertifizierten Schulen im 
Land angestrebt. Eine individuelle Beratung der Schulen und die Unterstützung 
vor Ort sollen die „Fahrradfreundliche Schule“ bekannter machen und zudem die 
Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen vor Ort erleichtern. 

11.  ob in Zukunft eine Evaluation der Effekte der Zertifizierung auf das Mobi-
litätsverhalten (z. B. Modal Split auf dem Schulweg) von Schülerinnen und 
Schülern, Lehrerinnen und Lehrern sowie der gesamten Schulgemeinschaft 
vorgesehen ist.

Eine Evaluation der Effekte der Zertifizierung auf das Mobilitätsverhalten von 
Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern sowie die gesamte Schul-
gemeinschaft ist derzeit nicht vorgesehen.

Schopper
Ministerin für Kultus, 
Jugend und Sport
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Anlage 1
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Anlage 2
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Anlage 3
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